
667 Neuererrecht

Grundlage ist die Neuererverord
nung. Sie enthält die grundlegenden 
Aufgaben der Leiter zur Entwick
lung der N., die Rechte der Neuerer, 
die Aufgaben der Kombinate und 
Betriebe zur Planung der Neuerertä
tigkeit, zum Abschluß von Neuerer
vereinbarungen, zur Bearbeitung 
und zur betrieblichen und überbe
trieblichen Durchsetzung von Neue
rungen sowie zur moralischen und 
materiellen Anerkennung der Neue
rerleistungen (—*• Neuererrecht).

Neuererrecht: rechtliche Rege
lung der gesellschaftlichen Verhält
nisse, die bei der Erarbeitung und 
Nutzung von Neuerungen entste
hen, gerichtet auf die weitere Inten
sivierung der Produktion durch so
zialistische Rationalisierung in Ein
heit mit der ständigen Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingun
gen. Das N. ist ein wichtiges Instru
ment zur Entwicklung und Förde
rung der —<• Neuererbewegung als 
Massenbewegung schöpferischer In
itiativen der Werktätigen im —<■ so
zialistischen Wettbewerb. Die Funk
tion des N. besteht demgemäß darin, 
die Effektivität der Neuerertätigkeit 
bei der Durchsetzung des —+ wissen
schaftlich-technischen Fortschritts, ins
besondere bei der sozialistischen Ra
tionalisierung und der Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingun
gen, planmäßig zu erhöhen. Dem N. 
in Verbindung mit dem —► Erfinder
und Patentrecht kommt weiterhin die 
Aufgabe zu, die schnelle und umfas
sende Einführung der Ergebnisse 
der Neuerertätigkeit zu organisieren 
und durchzusetzen. Das N. legt die 
Rechte und Pflichten der Neuerer 
fest. Die leitenden Funktionäre der 
Betriebe sind für eine ständige Erhö
hung der bewußten Teilnahme von 
Arbeitern und anderen Werktätigen 
an der Neuererbewegung und für 
die Einhaltung der Rechte der 
Neuerer verantwortlich. Die Ge
werkschaften kontrollieren die 
Wahrung der Rechte der Neuerer

sowie die Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit in der Neuerer
bewegung. Das N. lenkt die Tätig
keit der Neuerer auf die Schaffung 
von Neuerungen, die geeignet sind, 
die Arbeitsproduktivität zu steigern, 
die Selbstkosten zu senken, die Ver
waltungsarbeit zu vereinfachen und 
zu rationalisieren, den Gesundheits
und Arbeitsschutz, den Brandschutz 
und die technische Sicherheit zu ver
bessern und dadurch einen wirt
schaftlichen oder sonstigen Vorteil 
für die Gesellschaft zu erbringen. 
Zur Durchführung wissenschaftlich- 
technischer Untersuchungen, zur 
Erarbeitung von Analysen und Ein
schätzungen, zum Auffinden und 
Präzisieren von Aufgabenstellungen 
für die Forschung, Entwicklung und 
Organisation sowie für die Überlei
tung von Neuerungen in die Pro
duktion werden zwischen den Be
trieben und den Kollektiven Neue
rervereinbarungen abgeschlossen. 
Die in Neuerervereinbarungen the
matisch erfaßten Aufgaben sind in 
den betrieblichen Plänen, insbeson
dere im Plan Wissenschaft und 
Technik, zu planen und mit ihnen 
abzurechnen. Darüber hinaus sind 
diese Neuereraufgaben beim Büro 
für Neuererbewegung (BfN) zum 
Zwecke der Kontrolle und zur Si
cherung der Rechte der Neuerer als 
Plan der Neuerer zusammenzufas
sen. Das Einreichen einer Neuerung 
beim betrieblichen BfN begründet 
den innerbetrieblichen Vorrang der 
Neuerung. Liegt eine vergütungs
pflichtige Neuerung vor (Leistun
gen, die über die jeweiligen Arbeits
pflichten hinausgehen, die sich für 
den Einreichenden aus dem Arbeits
vertrag, dem Dienstverhältnis, dem 
Funktionsplan usw. ergeben) und 
wird die Neuerung benutzt, erhalten 
die Neuerer eine Vergütung. Diese 
wird grundsätzlich auf der Basis des 
errechneten bzw. geschätzten gesell
schaftlichen Nutzens entsprechend 
den verbindlichen Vergütungstabel
len ermittelt. Das N. hat eine umfas-


